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II/A Stellungnahmen im Rahmen der öffentlichen Auslegung 
 

Während der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sind keine Stellung-
nahmen der Öffentlichkeit eingegangen.  
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II/B Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentl.  Belange  
 

II/B 1: Amprion GmbH 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Im Rahmen des Verfahrens wurden bezüglich weiterer Versorgungsleitungen die zu-
ständigen Unternehmen beteiligt. 
 

Die weiteren Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 2: AVEA Entsorgungsbetriebe GmbH & Co. KG 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Fläche für Abfallsammelbehälter ist im Bebauungsplan so eingezeichnet, dass 
auch zusätzliche, freiwillige Abfallsammelbehälter untergebracht werden können.  
 
Dier Anregung wird demnach bereits in der Planung berücksichtigt.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 3: Bezirksregierung Köln, Dezernat 25 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Der Fußgängerbereich im Verlauf der Bergischen Landstraße ist vorhanden und wird 
in seiner Ausdehnung und verkehrlichen Anbindung durch die Festsetzungen des 
Bebauungsplans Nr. 258/III nicht geändert. Die notwendigen Beschilderungen und 
Sperranlagen zur verkehrssicheren Führung des Kfz.-, Rad- und Fußverkehrs sind 
örtlich ebenfalls vorhanden. Spezifische Probleme der Verkehrssicherheit oder Ver-
kehrsführung sind nicht bekannt. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 4: Bezirksregierung Köln, Dezernat 33 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens des Dezernats 33 der Bezirksregierung Köln bestehen keine Bedenken ge-
gen die Planung. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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II/B 5: Bezirksregierung Köln, Dezernat 35 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Das Dezernat 35 (Denkmalschutz) der Bezirksregierung Köln ist von der Planung 
nicht betroffen. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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II/B 6: Bezirksregierung Köln, Dezernat 52 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Das Dezernat 52 (Abfallwirtschaft) der Bezirksregierung Köln ist von der Planung 
nicht betroffen. 
 
Die weiteren Äußerungen werden zur Kenntnis genommen 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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II/B 7: Bezirksregierung Köln, Dezernat 54 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  



 

 

18 
 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Das Dezernat 54 (obere Wasserbehörde) der Bezirksregierung Köln ist von der Pla-
nung nicht betroffen. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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II/B 8: Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG 
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21 
 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
Zu Wasserschutz: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
Zu Strom: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Die Ausführungen werden im Zuge der weiteren Planung berücksichtigt.  
 
Zu Telekommunikation: 
Seitens der Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG bestehen zum Thema 
„Telekommunikationsleitungen“ keine Bedenken gegen die Planung. 
 
Zu Fernwärme: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
Zu Gas/Wasser: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Die Ausführungen werden im Zuge der weiteren Planung berücksichtigt.  
 
Zu Allgemein: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Die Ausführungen werden im Zuge der weiteren Planung berücksichtigt.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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II/B 9: Ericsson Services GmbH 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens der Ericsson bestehen keine Bedenken gegen die Planung. 
 
Die Deutsche Telekom wurde ebenfalls angefragt. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
. 
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II/B 10: GASCADE Gastransport GmbH 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
GASCADE Gastransport GmbH ist von der Planung nicht betroffen. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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II/B 11: Gemeinde Odenthal 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Gemeinde Odenthal erstattet Fehlanzeige. Folglich bestehen keine Einwände 
gegen die Planung. 
 
Seitens der Gemeinde Odenthal sind keine Anregungen und Bedenken zu der dem 
Bebauungsplan Nr. 258/III „Schlebusch – zwischen Bergische Landstraße, Dechant-
Fein-Straße und Gregor-Mendel-Straße (Pfarrzentrum“ zugrunde liegenden Planung 
vorzubringen.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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II/B 12: Geologischer Dienst NRW 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Ein entsprechender Hinweis bzgl. der Erdbebengefährdung wurde in den Bebau-
ungsplan aufgenommen.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es wurde ein entsprechender Hin-
weis in den Bebauungsplan aufgenommen.  
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II/B 13: Industrie- und Handelskammer zu Köln 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens der Industrie- und Handelskammer zu Köln bestehen keine Bedenken gegen 
die Planung. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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II/B 14: LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Belange der Denkmalpflege des LVR-Amtes für Denkmalpflege im Rheinland 
wurden ausreichend berücksichtigt.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 15: Nahverkehr Rheinland GmbH 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens der Nahverkehr Rheinland GmbH bestehen keine Einwände gegen die Pla-
nung. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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II/B 16: PLEDOC GmbH 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die von der PLEDOC GmbH verwalteten Versorgungsanlagen sind von der Planung 
nicht betroffen. 
 
Die weiteren Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 17: Polizeipräsidium Köln 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens des Polizeipräsidiums Köln bestehen keine Bedenken gegen die Planung. 
 
Die weiteren Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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II/B 18: Sportpark Leverkusen 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Sportpark Leverkusen ist von der Planung nicht betroffen. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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II/B 19: Stadt Burscheid 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Stadt Burscheid meldet eine Fehlanzeige. Folglich bestehen keine Einwände ge-
gen die Planung. 
 
Die dem Bebauungsplan Nr. 258/III „Schlebusch – zwischen Bergische Landstraße, 
Dechant-Fein-Straße und Gregor-Mendel-Straße (Pfarrzentrum)“ zu Grunde liegende 
Planung berührt die Belange der Stadt Burscheid nicht. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
  



 

 

49 
 

II/B 20: Stadt Köln 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Belange der Stadt Köln werden nicht berührt. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 21: Stadt Monheim am Rhein 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens der Stadt Monheim am Rhein bestehen keine Bedenken gegen die Planung. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 22: Technische Betriebe der Stadt Leverkusen 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Zu 1. Erschließung/ vorhandene Kanalisation 
Ein Kanalanschlussschein wird im weiteren Verfahren beantragt. 
 
Zu 2. Anschluss an Schmutzwasser (SW) 
Die Vorgaben der Entwässerungssatzung der TBL für Rückstausicherungen und für 
Hausanschlusssammelleitungen werden in der weiteren Planung beachtet.  
 
Zu 3. Anschluss an Niederschlagswasser (NW) 
Das Entwässerungskonzept (Anlage 9) schlüsselt die einzelnen Dach- und weiteren 
befestigten Flächen auf und ermittelt daraus den zu erwartenden Regenwasserab-
fluss. Vor der Einleitung in das öffentliche Kanalsystem werden die einzuleitenden 
Wassermengen gedrosselt. Bei stärkeren Niederschlagsereignissen kann sich das 
Wasser im Kanalsystem auf dem eigenen Grundstück der Kirchengemeinde zurück-
stauen.  
 
Zu 4. Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100 
Der Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100 wurde nach der öffentlichen Ausle-
gung überarbeitet und nachfolgend mit den TBL abgestimmt.  
Die textliche Festsetzung Nr. 6 des Bebauungsplans wurde nach der öffentlichen 
Auslegung aufgrund dessen dahingehend geändert, dass statt vorher 25 m³ Rückhal-
tevolumen jetzt 45,5 m³ Rückhaltevolumen für Regenwasser mindestens herzustellen 
sind. Die Technischen Betriebe haben mit Schreiben vom 07.06.2022 erklärt, dass 
ihre Bedenken damit ausgeräumt sind. 
Die hydraulische Berechnung sowie die dazugehörigen Planunterlagen sind als An-
lage 9 beigefügt.  
 
Zu 5. Versickerung und/ oder Speicherung von Niederschlagswasser (Schwamm-
stadt) 
In der Stellungnahme vom 10.09.2020 wurde darauf hingewiesen, dass das Grund-
stück bereits vor dem 01.01.1996 kanalisiert wurde und deshalb rechtlich von einer 
Versickerung von Niederschlagwasser abgesehen werden kann. Dennoch wurde zur 
Beurteilung der Versickerungsfähigkeit im Plangebiet ein Baugrundgutachten erstellt, 
dass zu dem Ergebnis kommt, dass eine Versickerung zwar grundsätzlich möglich 
ist, die Ableitungskapazität jedoch deutlich eingeschränkt ist. Demnach wird auf eine 
ortsnahe Versickerung verzichtet. Die gedrosselte Ableitung über das grundstücksei-
gene Kanalsystem wird angestrebt.  
 
Zu 6. Hochwasserschutz/ Überflutungsschutz bei Starkregen 
Wie bereits unter Punkt 4 erläutert, wurden die Ausführungen zum Überflutungsnach-
weis auf Grundlage der während der öffentlichen Auslegung dargestellten Vorbemes-
sung detailliert berechnet. Die Berechnungen haben ergeben, dass 45,5 m³ unterirdi-
sches Stauvolumen benötigt werden, um das Regenwasser der befestigten Freiflä-
chen in dem Umfang, der zur Abflussdrosselung notwendig ist, zurückzuhalten. Das 
Rückhaltevolumen wird in der Ausführungsplanung eingeplant. 

 
Zu 7. Fazit zur Entwässerung 
Das Entwässerungskonzept wurde zeitgleich zur öffentlichen Auslegung detaillierter 
ausgearbeitet. Die in der Stellungnahme der TBL benannten Vorbehalte konnten im 
Rahmen einer anschließenden Abstimmung ausgeräumt werden. Am 07. Juni 2022 
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wurde seitens der TBL bestätigt, dass die zuvor benannten Vorbehalte durch die De-
tailierung der Ausführungen ausgeräumt werden konnten, wenn zukünftig mit einer 
maßgeblichen Regendauer von 10 min (dann: Q maßgeblich = 189,2 l/s*ha) gerechnet 
wird.  Die Textliche Festsetzung Nr. 6 wurde entsprechend dem oben genannten Ab-
stimmungsergebnis nach der öffentlichen Auslegung geändert. Dies ist nun also in 
der Bemessung des Rückhaltevolumens berücksichtigt. Die Textliche Festsetzung 
Nr. 6 des Bebauungsplanes (Anlage 3.1 und Anlage 4) wurde entsprechend dem 
oben genannten Abstimmungsergebnis nach der öffentlichen Auslegung geändert. 
Das Mindestvolumen für die Speicherung von Regenwasser wird mit 45,5 m³ statt zu-
vor 25 m³ festgesetzt.  Die Änderung berührt die Grundzüge der Planung nicht, so-
dass es gemäß § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB keiner erneuten Offenlage bedurfte. Da 
die Rückhaltung des Niederschlagswasser mit einer privaten Abwasseranlage erfolgt, 
ist eine Betroffenheit der Öffentlichkeit nicht gegeben. Die TBLals Netzbetreiber und 
betroffener Träger öffentlicher Belange sowie die Kirchengemeinde St. Andreas als 
Grundstückseigentümer wurden erneut beteiligt. Im Folgenden ist die Zustimmung 
des betroffenen Trägers der öffentlichen Belange sowie des Investors dokumentiert.  
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Beteiligung gemäß § 4a Abs. 3 Satz BauGB 
Nicht ausgeräumte Bedenken hinsichtlich des Entwässerungskonzepts (Anlage 9 der 
Vorlage 2022/1547) liegen mit Stand vom 14.06.2022 nicht mehr vor.  
Im Rahmen des Verfahrens wurde nach der öffentlichen Auslegung am 10.06.2022 
die Kirchengemeinde Sankt Andreas als Grundstückseigentümerin beteiligt, die 
durch die Änderung der textlichen Festsetzung Nr. 6 betroffen ist. Die textliche Fest-
setzung Nr. 6 wurde aufgrund des mit den Technischen Betrieben der Stadt Lever-
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kusen abgestimmten Überflutungsnachweises dahingehend geändert, dass statt vor-
her mindestens 25 m³ Rückhaltevolumen für Regenwasser jetzt 45,5 m³ festgesetzt 
sind. Die Kirchengemeinde stimmt der Änderung zu. 
 
Der Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100, Gleichung 20 hat in der mit den TBL 
abgestimmten Fassung ergeben, dass 45,5 m³ Rückhaltevolumen auf dem Kircheng-
rundstück für die Rückhaltung eines maßgeblichen 10 und 15-minütigen Nieder-
schlagsereignisses mit 30-jähriger Häufigkeit erforderlich sind. Die auf dieser Grund-
lage erstellte hydraulische Berechnung sowie die dazugehörigen Planunterlagen sind 
als Anlage 9 beigefügt.  
 
Das Entwässerungskonzept wurde zeitgleich zur öffentlichen Auslegung detaillierter 
ausgearbeitet und im Rahmen der Abwägung erneut mit den TBL abgestimmt. Am 
07. Juni 2022 wurde seitens der bestätigt, dass die zuvor benannten Vorbehalte 
durch die Detailierung der Ausführungen ausgeräumt werden konnten, wenn zukünf-
tig mit einer maßgeblichen Regendauer von 10 min (dann: Q maßgeblich = 189,2 l/s*ha) 
gerechnet wird.  Dies ist in der Bemessung des Rückhaltevolumens berücksichtigt. 
Die Textliche Festsetzung Nr. 6 wurde entsprechend dem oben genannten Abstim-
mungsergebnis nach der öffentlichen Auslegung geändert. Das Mindestvolumen für 
die Speicherung von Regenwasser wird mit 45,5 m³ statt zuvor 25 m³ festgesetzt.  
 
Die neue Berechnungsgrundlage liegt der Vorlage als Anlage 9 bei, das hiernach 
ausgewiesene Einstauvolumen von 45,5 m³ ist durch den Bebauungsplan (Anlage 
3.1, Ziffer 6 der textlichen Festsetzungen) neu festgesetzt. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme der TBL wird Folge geleistet, eine Änderung des Bebauungspla-
nes wird gemäß § 4a BauGB eingebracht. Das Verfahren ist Bestandteil des Abwä-
gungsbeschlusses. 
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II/B 23: Telekom 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Leitungsverlegungen auf Privatgrundstücken werden privatrechtlich zwischen Netz-
betreiber und Besteller geregelt. Bodenrechtlich hat dies keine Relevanz. Der § 9 
Abs. 1 Nr. 21 BauGB gibt zudem keine Rechtsgrundlage für eine derart detaillierte 
Festsetzung, wie sie hier vorgeschlagen wird. Die Festsetzung kann somit mangels 
Erfordernisses und Rechtsgrundlage nicht getroffen werden. 
 
Sofern Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen nötig werden sollten, enthalten 
die §§ 125 ff. Telekommunikationsgesetz die einschlägigen Regelungen. Einer Fest-
setzung bedarf es auch hierzu nicht. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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II/B 24: Thyssengas GmbH 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die betreuten Gasfernleitungen der Thyssengas GmbH sind durch die Planung nicht 
betroffen. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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II/B 25: Vodafone Deutschland GmbH 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens der Vodafone Deutschland GmbH bestehen keine Bedenken gegen die Pla-
nung. 
 
Die weiteren Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 26: Westnetz GmbH 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens der Westnetz GmbH bestehen keine Einwände gegen die Belange, da die 
Belange der Westnetz GmbH nicht berührt werden.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 27: Wupperverband 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens des Wupperverbandes bestehen keine Bedenken gegen die Planung. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
  



 

 

71 
 

II/C Stellungnahmen der Dienststellen der Stadt Leverkusen  
 

II/C 1: Dezernat für Finanzen und Digitalisierung  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
FB 04 bat um weitergehende Informationen zum Planverfahren. Diese wurden über-
mittelt bzw. stehen zur Verfügung. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/C 2: Fachbereich 03 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens des Fachbereich 03 der Stadt Leverkusen wird keine Stellungnahme abge-
geben. Es wird davon ausgegangen, dass die Belange des FB 03 nicht berührt wer-
den. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/C 3: Fachbereich 30 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens des Fachbereichs 30 der Stadt Leverkusen wird eine Fehlanzeige gemeldet. 
Folglich bestehen keine Einwände gegen die Planung.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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II/C 4: Fachbereich 32 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Zu 1. Natur- und Landschafts-/ Artenschutz: 
Seitens der Unteren Naturschutzbehörde werden keine ergänzenden Anmerkungen 
und Hinweise vorgebracht. Folglich bestehen keine Einwände gegen die Planung. 
 
Zu 2. Verkehrslärm:  
Seitens der Umweltvorsorge/ Umweltplanung werden keine ergänzenden Anmerkun-
gen und Hinweise zum Verkehrslärm vorgebracht. Folglich bestehen keine Einwände 
gegen die Planung. 
 
Zu 3. Klima/ Luft: 
Seitens der Umweltvorsorge/ Umweltplanung werden keine ergänzenden Anmerkun-
gen und Hinweise zum Thema „Klima/ Luft“ vorgebracht. Folglich bestehen keine 
Einwände gegen die Planung. 
 
Zu 4. Wasser: 
Zu I): Unter Berücksichtigung und Einhaltung der gesetzlichen und fachlichen Vorga-
ben bestehen aus wasserwirtschaftlicher Sicht grundsätzlich keine Bedenken gegen 
die Planung.  
 
Die weiteren Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Zu II): Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Zu III):  
Zu 1.: Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.  
Da das Plangebiet bereits vor dem 01.01.1996 bebaut und an die Kanalisation ange-
schlossen war, ist eine Versickerung des Niederschlagswassers gemäß § 44 Lan-
deswassergesetz für das Neubauvorhaben nicht gesetzlich vorgegeben. Dennoch 
wurde zur Beurteilung der Versickerungsfähigkeit innerhalb des Plangebiets ein Bau-
grundgutachten und anschließend ein Entwässerungskonzept erarbeitet. 

 
Es wurden für die Versickerungsfähigkeit der Böden maßgebliche Durchlässigkeits-
beiwerte (kf-Werte) zwischen 3,8 und 3,0 * 10-5 ermittelt. Diese Werte lassen eine 
Versickerung zwar grundsätzlich zu, die Ableitungskapazität ist jedoch deutlich ein-
geschränkt.  
 
Für die Oberflächenentwässerung der Neubauten in der Gemeinbedarfsfläche wird 
daher eine durch Rückhaltung und teilweise Versickerung gedrosselte Einleitung in 
die Kanalisation vorgesehen. Die Dimensionierung des Rückhaltevolumens ist an-
hand eines Überflutungsnachweises berechnet worden.  
 
Der Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100, Gleichung 20 hat ergeben, dass 45,5 
m³ Rückhaltevolumen auf dem Kirchengrundstück für die Rückhaltung eines maß-
geblichen 10 und 15-minütigen Niederschlagsereignisses mit 30-jähriger Häufigkeit 
erforderlich sind. Die auf dieser Grundlage erstellte hydraulische Berechnung sowie 
die dazugehörigen Planunterlagen sind als Anlage 9 beigefügt.  
 
Zu 2.: Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens wird frühzeitig eine entsprechende Er-
laubnis bei der Unteren Wasserbehörde eingeholt.  
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Zu 5. Altlasten: 
Zu I): Nach heutigem Kenntnisstand liegen für den Geltungsbereich des Bebauungs-
planes keine Hinweise auf Altlasten oder sonstige schädliche Bodenveränderungen 
vor.  
 
Die weiteren Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Zu II): Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu III): Seitens der Unteren Bodenschutzbehörde bestehen keine Bedenken gegen 
die Planung.  
 
Zu 6. Vorsorgender Bodenschutz: 
Seitens des vorsorgenden Bodenschutzes werden keine ergänzenden Anmerkungen 
und Hinweise vorgebracht. Folglich bestehen keine Einwände gegen die Planung. 
 
Die weiteren Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 7. Untere Immissionsschutzbehörde: 
Zu III): Seitens der unteren Immissionsschutzbehörde bestehen grundsätzlich keine 
Bedenken zur Planung.  
 
Es wird jedoch ein möglicher Abwehranspruch der Gaststätte Herkenrath Hof, die in 
direkter Nachbarschaft zum Plangebiet liegt, wegen der Änderung der bisherigen Ge-
bietsausweisung von Kerngebiet (MK) in Besonderes Wohngebiet (WB) angespro-
chen. 
 
Ein solcher Abwehranspruch wegen möglicher Einschränkungen des Gaststättenbe-
triebs durch die geänderte Gebietsausweisung ist jedoch nach den Umständen des 
Einzelfalls nicht zu erwarten. Dies hat die folgenden wesentlichen Gründe: 
Ein besonderes Wohngebiet kann nicht ohne weiteres den Immissionsschutzgrad ei-
nes allgemeinen Wohngebietes beanspruchen, sondern hier muss nach Lage des 
Einzelfalles auch das Niveau eines Kern- oder Mischgebiets akzeptiert werden (VGH 
BW, Urteil vom 26.06.2022, 10 S 1559/01). So verhält es sich hier, denn das als WB 
festgesetzte Gebiet ist aufgrund seiner Lage inmitten des Ortsteilzentrums Schle-
busch außer durch die Wohnnutzung auch durch gewerbliche Nutzungen geprägt, 
die hier in den Erdgeschossen im Plangebiet selbst, vor allem aber auch in seinem 
direkten Umfeld zahlreich vorhanden sind. Es ist folglich durch den daraus resultie-
renden Gewerbelärm – insbesondere auch aus dem Gaststättenbetrieb des Herken-
rather Hofs – vorbelastet. In einer solchen Gemengesituation ist für die Wohnnutzung 
ein höheres Maß an Lärmimmissionen zumutbar, als in einer nicht durch Lärm vorge-
prägten Lage. Für den Schutzanspruch gegen Gewerbelärm im Allgemeinen können 
die Richtwerte der TA Lärm als Abwägungsgrundlage herangezogen werden. Die TA 
Lärm sieht für besondere Wohngebiete keinen spezifischen Richtwert vor. Aus den 
vorgenannten Gründen können die Richtwerte für allgemeine Wohngebiete hier zur 
Beurteilung nicht herangezogen werden, denn das Plangebiet entspricht nach seiner 
Eigenart diesem Gebietstyp nicht. Vielmehr können die Richtwerte für Misch- und 
Kerngebiete von 60 dB(A) am Tag und 45 dB(A) in der Nacht als Maßstab des ge-
bietsspezifischen Schutzanspruchs gegen Lärm weiterhin herangezogen werden. 
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Eine wesentliche Änderung für die Betriebsausübung der Gaststätte Herkenrath Hof 
ergibt sich daher aus der Änderung der Gebietsausweisung von MK in WB nicht.  
 
Zu 8. Untere Abfallwirtschaftsbehörde: 
Seitens der Abfallwirtschaftsbehörde werden keine ergänzenden Anmerkungen und 
Hinweise vorgebracht. Folglich bestehen keine Einwände gegen die Planung. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahmen werden zur Kenntnis genommen. 
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II/C 5: Fachbereich 53 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens des Fachbereichs 53 der Stadt Leverkusen wird eine Fehlanzeige gemeldet. 
Folglich bestehen keine Einwände gegen die Planung.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/C 6: Fachbereich 60 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens des Fachbereichs 60 der Stadt Leverkusen wird eine Fehlanzeige gemeldet. 
Folglich bestehen keine Einwände gegen die Planung.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/C 7: Fachbereich 65 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens des Fachbereichs 65 der Stadt Leverkusen wird eine Fehlanzeige gemeldet. 
Folglich bestehen keine Einwände gegen die Planung.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/C 8: Fachbereich 66 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens des Fachbereiches 660 bestehen weiteren Änderungswünsche. Folglich be-
stehen keine Einwände gegen die Planung.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/C 9: Fachbereich 66/661 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens des Fachbereichs 661 der Stadt Leverkusen wird eine Fehlanzeige gemel-
det. Folglich bestehen keine Einwände gegen die Planung.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/C 10: Fachbereich 02 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Da für die Wegeflächen keine weitreichenden Änderungen vorgesehen sind, ist eine 
Anpassung des Gestattungsvertrages voraussichtlich nicht erforderlich.  
 
Weitere Belange des Fachbereiches „Konzernsteuerung/ Liegenschaften“ werden 
nicht berührt. Folglich bestehen keine Einwände gegen die Planung. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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II/C 11: Fachbereich 31 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens des Fachbereiches Mobilität und Klimaschutz bestehen keine Bedenken ge-
gen die Planung. 
 
Im Rahmen der Freianlagenplanung ist die Unterbringung von 38 Fahrradstellplätzen 
vorgesehen. Diese werden gemäß der Stellplatzsatzung der Stadt Leverkusen mit 
Nähe zu den Eingangsbereichen auf dem Kirchengrundstück hergestellt und dauer-
haft erhalten. Die Fahrradstellplätze werden ferner so errichtet, dass sie gut einseh-
bar und ausreichend beleuchtet sind. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/C 12: Fachbereich 36  
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens des Fachbereiches 61 bestehen keine Bedenken gegen die Planung.  
 
Die weiteren Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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II/C 13: Technische Betriebe der Stadt Leverkusen AöR (TBL) 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Zu 1. Erschließung/ vorhandene Kanalisation 
Ein Kanalanschlussschein wird im weiteren Verfahren beantragt. 
 
Zu 2. Anschluss an Schmutzwasser (SW) 
Die Vorgaben der Entwässerungssatzung der TBL für Rückstausicherungen und für 
Hausanschlusssammelleitungen werden in der weiteren Planung beachtet.  
 
Zu 3. Anschluss an Niederschlagswasser (NW) 
Das Entwässerungskonzept (Anlage 9) schlüsselt die einzelnen Dach- und weiteren 
befestigten Flächen auf und ermittelt daraus den zu erwartenden Regenwasserab-
fluss. Vor der Einleitung in das öffentliche Kanalsystem werden die einzuleitenden 
Wassermengen gedrosselt. Bei stärkeren Niederschlagsereignissen kann sich das 
Wasser im Kanalsystem auf dem eigenen Grundstück der Kirchengemeinde zurück-
stauen.  
 
Zu 4. Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100 
Der Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100 wurde nach der öffentlichen Ausle-
gung überarbeitet und nachfolgend mit den TBL abgestimmt.  
Die textliche Festsetzung Nr. 6 des Bebauungsplans wurde nach der öffentlichen 
Auslegung dahingehend geändert, dass statt vorher 25 m³ Rückhaltevolumen jetzt 
45,5 m³ Rückhaltevolumen für Regenwasser mindestens herzustellen sind. Die Tech-
nischen Betriebe haben mit Schreiben vom 07.06.2022 erklärt, dass ihre Bedenken 
damit ausgeräumt sind. 
Die hydraulische Berechnung sowie die dazugehörigen Planunterlagen sind als An-
lage 9 beigefügt.  
 
Zu 5. Versickerung und/ oder Speicherung von Niederschlagswasser (Schwamm-
stadt) 
In der Stellungnahme vom 10.09.2020 wurde darauf hingewiesen, dass das Grund-
stück bereits vor dem 01.01.1996 kanalisiert wurde und deshalb rechtlich von einer 
Versickerung von Niederschlagwasser abgesehen werden kann. Dennoch wurde zur 
Beurteilung der Versickerungsfähigkeit im Plangebiet ein Baugrundgutachten erstellt, 
dass zu dem Ergebnis kommt, dass eine Versickerung zwar grundsätzlich möglich 
ist, die Ableitungskapazität jedoch deutlich eingeschränkt ist. Demnach wird auf eine 
ortsnahe Versickerung verzichtet und die gedrosselte Ableitung über das grund-
stückseigene Kanalsystem angestrebt.  
 
Zu 6. Hochwasserschutz/ Überflutungsschutz bei Starkregen 
Wie bereits unter Punkt 4 erläutert, wurden die Ausführungen zum Überflutungsnach-
weis auf Grundlage der während der öffentlichen Auslegung dargestellten Vorbemes-
sung detailliert berechnet. Die Berechnungen haben ergeben, dass 45,5 m³ unterirdi-
sches Stauvolumen benötigt werden, um das Regenwasser der befestigten Freiflä-
chen in dem Umfang, der zur Abflussdrosselung notwendig ist, zurückzuhalten. Das 
Rückhaltevolumen wird in der Ausführungsplanung eingeplant. 

 
Zu 7. Fazit zur Entwässerung 
Das Entwässerungskonzept wurde zeitgleich zur öffentlichen Auslegung detaillierter 
ausgearbeitet. Das Entwässerungskonzept wurde aufgrund der Stellungnahme der 
TBL überarbeitet. Am 07. Juni 2022 wurde seitens der TBL bestätigt, dass die zuvor 
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benannten Vorbehalte durch die Überarbeitung ausgeräumt werden konnten, da zu-
künftig mit einer maßgeblichen Regendauer von 10 min (dann: Q maßgeblich = 189,2 
l/s*ha) gerechnet wird.  Hieraus ergibt sich ein notwendiges Mindestvolumen für die 
Rückhaltung des Niederschlagswassers von jetzt 45,5 m³ statt ursprünglich 25 m³. 
Die Textliche Festsetzung Nr.6 wurde entsprechend nach der öffentlichen Auslegung 
geändert Das Mindestvolumen für die Speicherung von Regenwasser wird mit 45,5 
m³ festgesetzt.  Diese Änderung berührt die Grundzüge der Planung nicht, sodass es 
gemäß § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB keiner erneuten Offenlage bedurfte.  Da die Rück-
haltung des Niederschlagswassers mit einer privaten Abwasseranlage erfolgt, ist 
eine Betroffenheit der Öffentlichkeit nicht gegeben. Die Technischen Betriebe der 
Stadt Leverkusen als Netzbetreiber und betroffener Träger öffentlicher Belange so-
wie die Kirchengemeinde St. Andreas als Grundstückseigentümer wurden erneut be-
teiligt. Im Folgenden ist die Zustimmung des betroffenen Trägers der öffentlichen Be-
lange sowie des Investors dokumentiert.  
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Beteiligung gemäß § 4a Abs. 3 Satz BauGB 
Nicht ausgeräumte Bedenken hinsichtlich des Entwässerungskonzepts (Anlage 9 der 
Vorlage 2022/1547) liegen mit Stand vom 14.06.2022 nicht mehr vor.  
 
Der Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100, Gleichung 20 hat in der mit den TBL 
abgestimmten Fassung ergeben, dass 45,5 m³ Rückhaltevolumen auf dem Kircheng-
rundstück für die Rückhaltung eines maßgeblichen 10 und 15-minütigen Nieder-
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schlagsereignisses mit 30-jähriger Häufigkeit erforderlich sind. Die auf dieser Grund-
lage erstellte hydraulische Berechnung sowie die dazugehörigen Planunterlagen sind 
als Anlage 9 beigefügt.  
 
In der Stellungnahme vom 10.09.2020 wurde darauf hingewiesen, dass das Grund-
stück bereits vor dem 01.01.1996 kanalisiert wurde und deshalb rechtlich von einer 
Versickerung von Niederschlagwasser abgesehen werden kann. Dennoch wurde zur 
Beurteilung der Versickerungsfähigkeit im Plangebiet ein Baugrundgutachten erstellt, 
dass zu dem Ergebnis kommt, dass eine Versickerung zwar grundsätzlich möglich 
ist, die Ableitungskapazität jedoch deutlich eingeschränkt ist. Demnach wird auf eine 
ortsnahe Versickerung verzichtet und die gedrosselte Ableitung über das grund-
stückseigene Kanalsystem angestrebt.  
 
Das Entwässerungskonzept wurde zeitgleich zur öffentlichen Auslegung detaillierter 
ausgearbeitet und im Rahmen der Abwägung erneut mit den TBL abgestimmt. Am 
07. Juni 2022 wurde seitens der Technischen Betriebe bestätigt, dass die zuvor be-
nannten Vorbehalte durch die Detailierung der Ausführungen ausgeräumt werden 
konnten, wenn zukünftig mit einer maßgeblichen Regendauer von 10 min (dann: Q 

maßgeblich = 189,2 l/s*ha) gerechnet wird.  Dies ist in der Bemessung des Rückhaltevo-
lumens berücksichtigt. Das daraus resultierende vergrößerte Rückhaltevolumen von 
ca. 10 m³ wird im Rahmen der Ausführungsplanung berücksichtigt und eingeplant. 
Die Textliche Festsetzung Nr. 6 wurde entsprechend dem oben genannten Abstim-
mungsergebnis nach der öffentlichen Auslegung geändert. Das Mindestvolumen für 
die Speicherung von Regenwasser wird mit 45,5 m³ statt zuvor 25 m³ festgesetzt.  
 
Die neue Berechnungsgrundlage liegt der Vorlage als Anlage 9 bei. Im Rahmen des 
Verfahrens wurde nach der öffentlichen Auslegung am 10.06.2022 die Kirchenge-
meinde Sankt Andreas als Grundstückseigentümerin beteiligt, die durch die oben ge-
nannte Änderung der textlichen Festsetzung Nr. 6 betroffen ist.  
 
Die Kirchengemeinde stimmt der Änderung zu. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Ausführungen werden in der Planung berücksichtigt. 


